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Liste der anerkannten Fortbildungsberufe gem. Richtlinie zur 
Meistergründungs- und Ausbildungsprämie für Thüringen 

(Meistergründungsprämie) gem. Ziffer 6.5 
(Stand: Februar 2026) 

 
Die nach der o.g. Richtlinie berechtigten förderfähigen Fortbildungsabschlüsse sind: 
 
 

1. nach dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung – HwO)* 
 

 Meisterabschlüsse nach Gewerken der Anlage A und B des Gesetzes zur Ordnung des 
Handwerks (Handwerksordnung – HwO) 

 
 Geprüfte/r Kaufmännischer Fachwirt nach der Handwerksordnung 
 Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung 
 Geprüfte/r Betriebswirt/in nach der Handwerksordnung 
 Geprüfte/r Restaurator/in im Handwerk 

 
 

2. nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) mit DQR-Niveau 6 und 7† 
 

 Gärtnermeister/in in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (in Verbindung mit der 
Verordnung über die Anforderungen in der Meisterprüfung für den Beruf Gärtner/Gärtnerin GartMstrV) 

 
 Abwassermeister/-in 
 Bankfachwirt/-in 
 Baumaschinenmeister/-in 
 Betriebswirt/-in nach dem Berufsbildungsgesetz 
 Betriebswirt/-in nach dem Berufsbildungsgesetz – Master Professional in Business 

Management nach dem BBiG 
 Bilanzbuchhalter/-in 
 Bilanzbuchhalter/-in – Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung 
 Fachwirt/-in für Büro- und Projektorganisation 
 Fachwirt/-in für Güterverkehr und Logistik 
 Fachwirt/-in für Personenverkehr und Mobilität 
 Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen 
 Fachwirt/-in im Gesundheits- und Sozialwesen 
 Gleisbaumeister/-in 
 Handelsfachwirt/-in 
 Immobilienfachwirt/-in 

 
* Die Gründung, Übernahme bzw. tätige Beteiligung an einem Handwerksunternehmen soll auf Grundlage eines IHK-
Fortbildungsabschlusses gem. § 53 bzw. 54 BBiG erfolgen, welcher nicht in der o.g. Liste aufgeführt ist: Bitte kontaktieren Sie Ihre 
zuständige Handwerkskammer und hinterfragen dort (ggf. auch im gem. Richtlinie erforderlichen Beratungsgespräch), ob auf Grundlage 
dieses Abschlusses eine unbefristete Eintragung in die Handwerksrolle (d.h. nicht auf Grundlage einer Ausübungsberechtigung nach § 7b 
HwO bzw. einer Ausnahmebewilligung nach § 8 HwO) erfolgen kann. Ist dies der Fall, reichen Sie bitte zusammen mit dem Antrag einen 
entsprechenden Nachweis über die unbefristete Eintragung in die Handwerksrolle ein. Mit der unbefristeten Eintragung in die 
Handwerksrolle gehen wir von einer Gleichstellung aus, sodass keine weiteren Nachweise erforderlich sind. 
 
† Die Liste der Abschlüsse nach BBiG ist nicht abschließend. Bei den hier aufgeführten Abschlüssen handelt es sich in der Regel um 
solche, die in Thüringen angeboten werden. Berücksichtigung finden können grds. jedoch auch die Absolventen, die Abschlüsse außerhalb 
Thüringens erworben haben (d.h. alle IHK-Fortbildungsabschlüsse gemäß § 53 bzw. 54 BBiG) und in Thüringen i.S.d. Richtlinie aktiv 
werden. Sollte Ihr Fortbildungsabschluss hier nicht aufgeführt sein; es sich jedoch um einen IHK-Fortbildungsabschluss gem. § 53 bzw. 54 
BBiG handeln, können Sie vor Antragstellung gerne eine Anfrage per Mail an handwerk@aufbaubank.de senden.  
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 Industriemeister/-in Akustik- und Trockenbau 
 Industriemeister/-in Aufbereitungs- und Verfahrenstechnik 
 Industriemeister/-in Elektrotechnik 
 Industriemeister/-in Glas 
 Industriemeister/-in Kunststoff und Kautschuk 
 Industriemeister/-in Mechatronik 
 Industriemeister/-in Metall 
 Industriemeister/-in Optik 
 Industriemeister/-in Papier- und Kunststoffverarbeitung 
 IT-Projektleiter/-in (Certified IT Business Manager) 
 Küchenmeister/-in 
 Logistikmeister/-in 
 Meister/-in für Kraftverkehr 
 Meister/-in für Schutz und Sicherheit 
 Netzmeister/-in (IHK) 
 Netzmeister/-in (IHK) – Bachelor Professional für Verteilnetze 
 Personalfachkaufmann/-kauffrau 
 Pharmareferent/-in 
 Polier/-in 
 Technische(r) Betriebswirt/-in 
 Technische(r) Fachwirt/-in 
 Wassermeister/-in 
 Wirtschaftsfachwirt/-in 
 Wirtschaftsinformatiker/-in 

 
3. nach ThürAPOFA mit DQR-Niveau 6 und 7 

 
 Staatlich geprüfte/r Techniker/in in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 
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